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1 Begutachtung
Die KSD 52 UG (haftungsbeschränkt) Kronos Solar Projects GmbH plant die Errichtung und
den Betrieb eines Freiflächensolarparks in Allmannshofen.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll geprüft werden, dass durch den zukünftigen
Betrieb der Anlage an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen keine schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes verursacht werden. Hierzu
sind die zukünftigen Lärmemissionen zu ermitteln und die zu erwartenden Lärmimmissionen
an der schützenswerten Nutzung zu berechnen.

Als Grundlage der Prüfung wurde der bisherige Planungsstand der Anlage zugrunde gelegt.

Es erfolgt eine Prüfung nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm"
vom 26.08.1998, geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, zu erfolgen.

Ergebnis

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (1) an allen rele-
vanten Immissionsorten außerhalb des Bebauungsplanes unterschritten werden, Details siehe
Punkt 9.

An den maßgeblichen Immissionsorten IO01 sowie IO03 bis IO07 werden die Immissionsricht-
werte gemäß TA Lärm um mindestens 6 dB unterschritten. Nach Nummer 3.2.1 der TA Lärm
ist eine Anlage bei einer Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB hin-
sichtlich des Lärmschutzes als genehmigungsfähig einzustufen, ohne dass eine weiterge-
hende Betrachtung der vorhandenen Vorbelastung erforderlich ist.

Am Immissionsort IO02 erfolgt in der Nachtzeit eine Unterschreitung der maßgeblichen Immis-
sionsrichtwerte um 4 dB. Eine relevante Vorbelastung durch gewerbliche Lärmimmissionen
während der Nachtzeit ist an diesem Immissionsort nicht festzustellen. Es kann daher davon
ausgegangen werden, dass der maßgebliche Immissionsrichtwert der TA Lärm in der Nacht-
zeit unter Einbeziehung sämtlicher gewerblicher Lärmimmissionen eingehalten wird.

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen hinsichtlich Geräusche ist gegeben, die Ge-
räuschbelastung kann als zumutbar angesehen werden.

Augsburg, den 28.10.2025

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH

Bearbeiter: Fachlich Verantwortlicher:

B.Eng. Lukas Kaiser Dipl.-Phys. Matthias Ziegler
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2 Grundlagen
/A/ Modullageplan "Lageplan Übersicht", Stand 18.07.2025, erhalten per E-Mail am

16.10.2025

/B/ Bebauungsplan "Gewerbegebiet Nord", der Gemeinde Nordendorf, Stand 07.04.2009,
Download über Bayern Atlas plus am 16.10.2025

/C/ Bebauungsplan „Nordöstlich der Hauptstraße" der Gemeinde Nordendorf, Stand
30.10.1980, Download über Bayern Atlas plus am 27.10.2025

/D/ Bebauungsplan „Westl Viehweidegraben" der Gemeinde Nordendorf, Änderung
28.12.1974, Download über Bayern Atlas plus am 27.10.2025

/E/ Schallleistungspegel der Wechselrichter, Datenblatt „SG320HX/SG350HX-20/SG305HX
Sound Power Level and Sound Pressure Level Test Evaluation Reporter“ halten von der
Kronos Solar Projects GmbH, per E-Mail am 16.10.2025

/F/ Schallleistungspegel der Transformatoren, erhalten von der Kronos Solar Projects GmbH,
per E-Mail am 14.10.2025

/G/ Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf

3 Situation und Aufgabenstellung
Die hier vorliegende Begutachtung erfolgt als Grundlage zur Bewertung der Genehmigungs-
fähigkeit des Vorhabens:

Freiflächensolarpark Allmannshofen

Bei einem Freiflächensolarpark handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich nicht ge-
nehmigungsbedürftige Anlage die nach §22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BIm-
SchG zu betreiben ist. Die Beurteilung entsprechender, baurechtlich genehmigungsbedürftiger
Anlagen erfolgt nach den Regelungen der TA Lärm (1). Nach TA Lärm sind nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass

- schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand
der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, sowie

- nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung, unvermeidbare schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Im Umfeld des Bauvorhabens befinden sich schutzbedürftige Nutzungen. Die Einhaltung der
Anforderungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und der bauplanungsrechtlichen
schalltechnischen Vorgaben sind zu prüfen.

Es soll untersucht werden, ob durch die zukünftige Nutzung des Betriebes und durch den
Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes verursacht werden.

Daher hat eine Prüfung nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm",
vom 26.08.1998 zu erfolgen.

http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nutzungsbedingungen_Viewing.pdf
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4 Örtliche Gegebenheiten
Das Gelände wurde im Rechenmodell auf Grundlage der über die Bayerische Vermessungs-
verwaltung bezogenen Daten modelliert /G/.

5 Immissionsorte
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt:

ta na
IO01 Siedlungssraße 13 836/7 WA 55 40
IO02 Wohngebäude 95 AB 60 45
IO03 Wohngebäude 86 AB 60 45
IO04 Wohngebäude 878 AB 60 45
IO05 Wohngebäude 623/11 GE 65 50
IO06 Wohngebäude 661/7 WA 55 40
IO07 Wohngebäude 86 AB 60 45

IO Beschreibung Fl.Nr. Sch.w.
IRW

Gewerbe

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 14.2 zu entnehmen.

IO 01

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde dem Bebauungsplan „Westl Viehweidengraben“
/D/ entnommen.

IO02 bis IO 04, IO07

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit ergibt sich aus der tatsächlichen Nutzung und stimmt mit
dem Flächennutzungsplan überein.

IO 05

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nord“ /B/
entnommen.

IO 06

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde dem Bebauungsplan „Nordöstlich der Haupt-
straße“ /C/ entnommen.

Legende: IO : Immissionsort
Fl.Nr. : Flurnummer
Sch.w. : Schutzwürdigkeit
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm (1)
WA : allgemeines Wohngebiet
AB : Außenbereich (entspricht Mischgebiet)
GE : Gewerbegebiet
Alle Pegel in dB(A)
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6 Beurteilungszeiträume
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis
tags (ta) 06:00 Uhr 22:00 Uhr
nachts (na) 22:00 Uhr 06:00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von 22:00 Uhr
bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel.

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm (1) Nummer 6.1 Buchstaben1 e bis g (allge-
meines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei der
Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zu-
schlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB:

Bezeichnung von bis
an Werktagen 06:00 Uhr 07:00 Uhr

20:00 Uhr 22:00 Uhr
an Sonn- und
Feiertagen

06:00 Uhr 09:00 Uhr
13:00 Uhr 15:00 Uhr
20:00 Uhr 22:00 Uhr

Tabelle 3: Ruhezeiten

1 In der TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist auf die Buchstaben d bis f referenziert.
Dies wurde durch die Korrektur vom 07.07.2017 berichtigt.



Titel: Solarpark Allmannshofen - Prüfung der schalltechnischen Belange gemäß TA
Lärm

Datum: 28.10.2025 Bezeichnung: LA25-349-G01-01 Seite: 7 von 19 Seiten

S 28.10.25 15:51 P 28.10.25 15:52 Matthias Ziegler

7 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-
PLAN 9.1, Stand 06.10.2025, berechnet.

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm" (1). Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mitberück-
sichtigt.

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 (2) ermittelt.

Für Quellen mit Frequenzangaben wird die Bodendämpfung nach dem allgemeinen Verfahren
berechnet. Hier wird für den Bodenfaktor G für den Baggersee ein Wert von 0,1 und für das
umliegende Gelände ein Wert von 1 angesetzt.

Für die Ermittlung der meteorologischen Korrektur Cmet wurde gemäß dem bayerischen Lan-
desamt für Umwelt ein Korrekturfaktor C0 für den Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr von
3 dB und von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr von 1 dB angesetzt (3).
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8 Ausgangsdaten
Im Folgenden werden die relevanten Schallquellen aufgeführt.

Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 14.3 zu entnehmen. Die in der Anlage
dargestellten Objektnummern sind in der Tabelle in der Anlage 14.4 in der Spalte „Obj.Nr.“ den
jeweiligen Schallquellen zugeordnet.

8.1 Wechselrichter
Für einen Wechselrichter wurde für den Tagzeitraum ein Schallleistungspegel von
LWA = 87,4 dB(A) angegeben /E/. Der Solarpark ist zusätzlich darauf ausgelegt auch nachts
Blindleistung bereitzustellen. Für den Fall des Nachtbetriebes wird für einen Wechselrichter
ein Schallleistungspegel von LWA = 82,7 dB(A) angegeben /E/.

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung war die finale Lage der 235 Wechselrichter noch nicht
bekannt. Der Summenschallleistungspegel wurde daher als Flächenquelle anteilig zur über-
bauten Fläche auf dem Plangebiet verteilt /A/.

Es wird der folgende Schallleistungspegel angesetzt:

h KI / KT LWA tag LWA nacht
m dB dB(A) dB(A)

Wechselrichter Je Gerät 1,0 3 90,4 85,7
Wechselrichter Bereich Süden* 1,0 3 106,4 101,7
Wechselrichter Bereich Mitte-Süd* 1,0 3 112,1 107,4
Wechselrichter Bereich Mitte* 1,0 3 103,2 98,5
Wechselrichter Bereich Mitte-Nord* 1,0 3 99,9 95,2
Wechselrichter Bereich Norden* 1,0 3 103,2 98,5

Bezeichnung Beschreibung

Tabelle 4: Ausgangsdaten
Legende: h  : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt

KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
LWA : Schallleistungspegel
* : Aufgeteilte Fläche der gesamten Wechselrichter, siehe Anlage 14.3

8.2 Transformatoren
Es wird der folgende Schallleistungspegel angesetzt /F/:

h KI / KT LWA

m dB dB(A)
Trafo-XY 2 3 94

Bezeichnung

Tabelle 5: Ausgangsdaten
Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt

KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
LWA : Schallleistungspegel
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9 Bewertung der Beurteilungspegel
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den für Gewerbelär-
mimmissionen vorgegebenen Immissionsrichten der TA Lärm (1) gegenübergestellt:

IRW BP
ta na ta na ta na

IO01 55 40 35 31 20 9

IO02 60 45 43 41 17 4

IO03 60 45 40 39 20 6

IO04 60 45 35 34 25 11

IO05 65 50 35 34 30 16

IO06 55 40 29 25 26 15

IO07 60 45 41 39 19 6

IO Unterschreitung

Tabelle 5: Bewertung der Beurteilungspegel für Gewerbelärmimmissionen2

Legende: IO : Immissionsort
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm
BP : Beurteilungspegel
Alle Pegel in dB(A)

An den maßgeblichen Immissionsorten IO01 sowie IO03 bis IO07 werden die Immissionsricht-
werte gemäß TA Lärm um mindestens 6 dB unterschritten. Nach Nummer 3.2.1 der TA Lärm
ist eine Anlage bei einer Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB hin-
sichtlich des Lärmschutzes als genehmigungsfähig einzustufen, ohne dass eine weiterge-
hende Betrachtung der vorhandenen Vorbelastung erforderlich ist.

Am Immissionsort IO02 erfolgt in der Nachtzeit eine Unterschreitung der maßgeblichen Immis-
sionsrichtwerte um 4 dB. Eine relevante Vorbelastung durch gewerbliche Lärmimmissionen
während der Nachtzeit ist an diesem Immissionsort nicht festzustellen. Es kann daher davon
ausgegangen werden, dass der maßgebliche Immissionsrichtwert der TA Lärm in der Nacht-
zeit unter Einbeziehung sämtlicher gewerblicher Lärmimmissionen eingehalten wird (Berech-
nung siehe Anlage 14.4).

2 Gemäß den LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Lärm sind die Beurteilungspegel zu Runden und in vollen dB
anzugeben. Aussagen zur Konformität des Ergebnisses erfolgen ohne Berücksichtigung der Unsicherheit des Er-
gebnisses.
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10 Tonhaltigkeit
Wechselrichter und Trafoanlagen könnten auf Grund ihrer Arbeitsweise potentiell tonhaltige
Geräusche erzeugen.

Für die Tonhaltigkeit wurde hier, um auf der sicheren Seite zu liegen, ein Zuschlag von 3 dB
berücksichtigt.

11 Qualität der Ergebnisse
Die sich aufgrund der Rechenoperationen ergebende Unsicherheit nach der DIN ISO 9613-2
(2) liegt unter 3 dB(A).

Als Ausgangsdaten wurde auf Werte verschiedener vorhandener Untersuchungen und eigner
Messungen zugegriffen. Es sind die zu verwendenden Ausgangsdaten bereits so angesetzt,
dass sie auf der sicheren Seite liegen. Daher ist auch davon auszugehen, dass die Beurtei-
lungspegel auf der sicheren Seite liegen und eine Einhaltung als sichergestellt anzunehmen
ist.
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12 Abkürzungen der Akustik
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Aba Mittlere Einfügedämpfung
Adiv Mittlere Entfernungsminderung
Agr Mittlerer Bodeneffekt
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie
CmN Meteorologische Korrektur, nachts
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber
DI Richtwirkungskorrektur
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A)
Dz Abschirmmaß in dB(A)
F Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie
IGW Immissionsgrenzwert
IRW Immissionsrichtwert in dB(A)
K Reflexionszuschlag in dB(A)
KD Durchfahranteil auf Parkplatz
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit
KO Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie
KStrO Zuschlag für die Oberfläche der Fahrgassen
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
L Länge der Quelle
LD1 Immissionsortbezogenes Abschirmmaß in dB
LD2 Immissionsortbezogene Korrektur in dB
Lm Mittelungspegel in dB(A)
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde
Lr Beurteilungspegel in dB(A)
LrN Beurteilungspegel nachts
LrT Beurteilungspegel tagsüber
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A)
LWA Schallleistungspegel in dB(A)
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen)
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
N Anzahl der Stellplätze
Na Beurteilungszeitraum – Nacht
Nutz Bauliche Nutzung
OW Orientierungswert in dB(A)
P LKW-Anteil in %
R‘w bewertetes Schalldämm-Maß in dB
Re Reflexanteil
S Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m
S Flächengröße in m²
ta Beurteilungszeitraum - Tag
v Geschwindigkeit in km/h
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes
ZB Zeitbereich
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A)
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14 Anlagen
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14.1 Übersichtsplan
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14.2 Lage der Immissionsorte
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14.3 Lage der Schallquellen

Die Zuordnung der Schallquellen
zu den Objektnummern ist der
Tabelle „14.4“ zu entnehmen.
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14.4 Beurteilungspegel
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